
 
B Privat-Rechtsschutz 
 

b Strafrecht 

– bei Strafverfahren als Angeschuldigter wegen fahrlässiger 
Verletzung von strafrechtlichen Vorschriften sowie 
bei Administrativ-Verfahren im Zusammenhang mit 
Mofas und Motorrädern bis 50 ccm; 
– um Strafanzeige zu erstatten oder dem Strafverfahren 

beizuwohnen, wenn dies für die Geltendmachung 
seiner Schadenersatzansprüche infolge eines Unfalles 
notwendig ist. 

 

e Arbeitsrecht 
Bei Streitigkeiten aus privaten oder öffentlich-rechtlichen 
Anstellungsverhältnissen, nicht aber aus entgeltlicher 
Sportausübung und Trainertätigkeit. Wenn der 
Streitwert CHF 100 000.00 übersteigt, werden die Kosten 
nur anteilsmässig übernommen. Der massgebende 
Streitwert richtet sich nach der gesamten fälligen Forderung 
und nicht nach allfällig zulässigen Teilklagen. 
 
 
C Verkehrs-Rechtsschutz   

(Die Versicherung mit dem LVO deckt Risiken bei Berufsfahrten ab 

(Rekognoszieren, Fahrten zu Weiterbildungen, Fachtagungen, Einkauf von 

Unterrichtmaterial, etc.), ausgenommen ist der normale Arbeitsweg) 

9 In welchen Fällen gewährt die Protekta Rechtsschutz? 
Versichert ist die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
des Versicherten in folgenden Bereichen: 
 
a Schadenersatzrecht 

Bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
des Versicherten, welche ausschliesslich auf ausservertraglichen 
Haftpflichtnormen beruhen, sowie bei der 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach 
Opferhilfegesetz. 
 
b Strafrecht 

– bei Strafverfahren als Angeschuldigter wegen fahrlässiger 
Verletzung von strafrechtlichen Vorschriften; 
– um Strafanzeige zu erstatten oder dem Strafverfahren 



beizuwohnen, wenn dies für die Geltendmachung 
seiner Schadenersatzansprüche infolge eines Unfalles 
notwendig ist. 
 
c Versicherungsrecht 
Bei Streitigkeiten mit privaten Versicherungen, Pensionskassen, 
Krankenkassen oder mit schweizerischen öffentlichen 
Versicherungseinrichtungen. 
 
d Ausweisentzug und Besteuerung 
Bei Verfahren vor schweizerischen Verwaltungsbehörden 
über die Erteilung und den Entzug des Führer- oder 
Fahrzeugausweises oder über die kantonale Fahrzeugbesteuerung. 


